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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
 
 
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksachen 18/1200 und 18/1500 (Ergänzung)  
 
 
2. Lesung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2023 (Haushaltsgesetz 2023)  
 
 
Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft   
 
 
 
 
Berichterstatter    Abgeordneter Dr. Bastian Hartmann    
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Entwurf des Einzelplans 06 wird unverändert angenommen.  
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Bericht  
 
A Beratungsergebnis der Fachausschüsse  
 
Der Entwurf des Einzelplans 06 wurde vom 
 
- Hauptausschuss      mündlich 
- Wissenschaftsausschuss    mündlich 
und vom 
- Ausschuss für Kultur und Medien   mündlich 
 
beraten.  
 
Zu den Beratungen lag der Erläuterungsband in Vorlage 18/371 vor. Zu den Beratungen des 
Ausschusses für Kultur und Medien lagen zusätzlich die Vorlagen 18/468 und 18/469 vor. Zu 
den Beratungen des Wissenschaftsausschusses lag die Vorlage 18/376 vor. Zu den Beratun-
gen des Hauptausschusses lagen ferner die Vorlagen 18/477 und 18/478 vor.  
 
a) Der Hauptausschuss hat den Einzelplan 06 in seiner Sitzung am 10. November 2022  

beraten und in seiner Sitzung am 18. November 2022 abschließend beraten und abge-
stimmt. Änderungsanträge wurden nicht zur Abstimmung gestellt. Der Einzelplan 06 im 
Zuständigkeitsbereich des Ausschusses (nur Kapitel 06 070 - Landeszentrale politische 
Bildung) wurde im Hauptausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und AfD 
unverändert angenommen.  

 
b) Der Wissenschaftsausschuss hat den Einzelplan 06 in seiner Sitzung am 9. November 

2022 beraten und in seiner Sitzung am 16. November 2022 abschließend beraten und 
abgestimmt. Änderungsanträge lagen nicht vor. Der Einzelplan 06 wurde im Fachaus-
schuss mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion der AfD 
unverändert angenommen.  

 
c) Der Ausschuss für Kultur und Medien hat die kultur- und medienpolitisch relevanten Teile 

des Einzelplans 06 in seiner Sitzung am 10. November 2022 beraten und in seiner Sit-
zung am 17. November 2022 abschließend beraten und abgestimmt. Dort lagen keine 
Änderungsanträge vor. Die kultur- und medienpolitisch relevanten Teile des Einzel-
plans 06 wurden mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion 
der AfD unverändert angenommen.  

 
 
B Ergebnisse des Berichterstattergesprächs 
 
Ein Berichterstattergespräch war entbehrlich. Der Vollständigkeit halber wird auf das Aus-
schussprotokoll der Haushaltsklausur des HFA APr. 18/60 verwiesen. 
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C Votum des Unterausschusses Personal 
 
Der Unterausschuss Personal hat sein Votum zum Personaletat in gemeinsamer Sitzung mit 
dem Haushalts- und Finanzausschuss am 1. Dezember 2022 abgegeben. Es lagen keine per-
sonalrelevanten Änderungsanträge für den Einzelplan 06 vor.  
 
Der Personaletat zum Einzelplan 06 wurde im Unterausschuss Personal mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD, FDP und AfD unverändert angenommen.  
 
 
D Abschließende Beratung im Haushalts- und Finanzausschuss  
 
Das Ergebnis der Beratungen einzelplanübergreifender Anträge ist dem Bericht zum Einzel-
plan 20 - Drucksache 18/1920 - zu entnehmen. Das Ergebnis der Beratungen zum Haushalts-
gesetz (Text) ergibt sich aus Drucksache 18/1900.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss hat sich am 1. Dezember 2022 abschließend mit dem 
Entwurf des Einzelplans 06 befasst. Es lagen dort Änderungsanträge der Fraktion der AfD vor. 
Das jeweilige Abstimmungsverhalten ergibt sich aus dem Anhang.  
 
 
E Abstimmung 
 
In der abschließenden Abstimmung zur 2. Lesung wurde der Entwurf des Einzelplans 06 mit 
den Stimmen der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, FDP und AfD unverändert angenommen. 
 
 
 
 
 
Carolin Kirsch 
Vorsitzende  
 
Anhang 
 
 



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 027 Allgemeine Studierendenförderung 
 
Titelgruppe 70   Zuschüsse an die Studierendenwerke   
                            - Anstalten des öffentlichen Rechts 
 
Titel 671 70           Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durch-
führung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
   
 
Anhebung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
Von   22.200.000 Euro                                     22.200.000 Euro  
um 8.000.000 Euro 
auf     30.200.000 Euro      
 
Begründung: 
Die Unterdeckung aus den Jahren seit 2018 bis heute ist einmalig auszu-
gleichen. Künftige Anpassungen müssen an die tatsächliche Entwicklung 
der Personalkosten angepasst werden. 
  

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 027  Allgemeine Studierendenförderung 
 
Titelgruppe 70 Zuschüsse an die Studierendenwerke –  
                                   Anstalten des öffentlichen Rechts  
 
 
Titel 684 70  Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen  
                                   Aufgaben 
 
 
Anhebung des Baransatzes  
 
HH 2023      Ansatz lt. HH 2022 
Von   46.179.900 Euro                               44.834.800 Euro  
um 7.000.000 Euro 
auf     53.179.900 Euro      
 
Begründung: 
Die beabsichtigte Anhebung steht in keinem Verhältnis zum tatsächlichen 
Bedarf. Eine Anhebung um 7 Mio. Euro gleicht lediglich die Steigerung der 
Personalkosten von 2019 gegenüber 2018 auf. Eine angemessene Dyna-
misierung ist zudem zu  
verstetigen um die ansonsten notwendige weitere Anpassung der Sozial-
beiträge in Grenzen zu halten.  

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 027 Allgemeine Studierendenförderung 
 
 
Titelgruppe 70  Zuschüsse an die Studierendenwerke  -  
                                   Anstalten des öffentlichen Rechts 
 
 
Titel 893 70   Investitionszuschüsse    
   
  
Anhebung des Baransatzes  
 
HH 2023      Ansatz lt. HH 2022 
von   4.200.000 Euro                                 4.200.000 Euro  
um   5.800.000 Euro 
auf 10.000.000 Euro      
 
Begründung: 
 
Diese Position wurde 2006 zuletzt angepasst. Dringend notwendige Inves-
titionen müssen zurückgestellt oder mit Fremdkapital finanziert werden, 
was den finanziellen Spielraum der Studierendenwerke durch steigende 
Zinslast einschränkt. Diese Position ist deutlich zu gering bemessen, was 
auch an der VE für die Folgejahre ablesbar ist. 
 

 
abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 60            Musikpflege und Musikerziehung 
Titel 686 60                 Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschu-

len und Musikpflege 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 26.120.600 Euro 25.204.500 Euro 
um 2.000.000 Euro 
auf 24.120.600 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage, sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuschüsse in Höhe 
von 4.280.330 für Projektförderung „Freie Szene“ sind angesichts der schwierigen 
Lage anderer Berufsgruppen zu hoch und sollten um 2.000.000 Euro vermindert 
werden. 

 
abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 62            Theaterförderung 
Titel 633 62                 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 38.036.400 Euro 38.036.400 Euro 
um 5.000.000 Euro 
auf 33.522.300 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuweisungen in Höhe 
von 38.036.400 für Theaterförderung sind angesichts der schwierigen Lage anderer 
Berufsgruppen zu hoch und sollten um 5.000.000 Euro vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 

  



 

 

 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2023 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 62            Theaterförderung 
Titel 686 62                 Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfä-

lische Theaterwesen 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 31.770.100 Euro 31.522.300 Euro 
um 5.000.000 Euro 
auf 26.770.100 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuweisungen in Höhe 
von 18.369.800 für Landestheater und in Höhe von 13.400.300 für Zuschüsse insb. 
für Privattheater, Freie Szene, freien zeitgenössischen Tanz sind angesichts der 
schwierigen Lage anderer Berufsgruppen zu hoch und sollten um 5.000.000 Euro 
vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 63            Förderung des Bibliothekswesens, der Literatur und des 

Erhalts von Kulturgütern 
Titel 633 63                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 3.322.000 Euro 2.822.000 Euro 
um 1.500.000 Euro 
auf 4.822.000 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden allge-
meinen Haushaltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Nach 
den überzogenen Corona-Maßnahmen, den dadurch verursachten Kontaktein-
schränkungen und vor dem Hintergrund der steigenden Energie- und Lebenshal-
tungskosten sind gerade die Bibliotheken als kulturelle Orte für Jedermann von be-
sonderer Wichtigkeit und wir beantragen daher eine Erhöhung der Zuschüsse um 
1.500.000 Euro. 

 
abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 65            Kunst und Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit 

Kulturhauptstadt 
Titel 686 65                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 9.015.000 Euro 4.685.000 Euro 
um 2.000.000 Euro 
auf 7.015.000 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuschüsse für Pro-
jektförderungen kultureller Projekte in Höhe von 9.015.000 sind angesichts der 
schwierigen Lage anderer Berufsgruppen zu hoch und sollten um 2.000.000 Euro 
vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 66            Allgemeine und regionale Kulturförderung, internationaler 

Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in der 
Kultur 

Titel 686 66                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 15.574.300 Euro 13.204.300 Euro 
um 2.000.000 Euro 
auf 13.574.300 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuschüsse in Höhe 
von 2.299.500 Euro für Innovative Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kul-
turellen Bildung, in Höhe von 3.246.000 Euro für Diversität und Teilhabe und in Höhe 
von 2.548.000 Euro für Förderung der Soziokultur sind angesichts der schwierigen 
Lage anderer Berufsgruppen zu hoch und sollten um insgesamt 2.000.000 Euro 
vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 67            Förderung von Kulturbauten 
Titel 883 67                 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 12.522.600 Euro 12.522.600 Euro 
um 2.000.000 Euro 
auf 10.522.600 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zuschüsse in Höhe 
von 11.024.600 Euro, insbesondere für Förderung von Kulturbauten sind angesichts 
der schwierigen Lage zu hoch und sollten um 2.000.000 Euro vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 68            Förderung regionaler, überregionaler und interkommu-

naler Einrichtungen 
Titel 682 68                 Zuschuss an öffentliche Unternehmen 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 30.552.100 Euro 29.260.100 Euro 
um 3.000.000 Euro 
auf 27.522.300 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden allge-
meinen Haushaltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Zu-
schüsse in Höhe von 30.552.100 erscheinen angesichts der schwierigen Lage zu 
hoch und sollten um 3.000.000 Euro vermindert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 

  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

  Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69            Förderung regionaler, überregionaler und interkommu-

naler Einrichtungen 
Titel 633 69                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbänden 
 
Reduzierung des Baransatzes 
 
HH 2023 Ansatz lt. HH 2022 
von 10.680.800 Euro 5.680.800 Euro 
um 2.500.000 Euro 
auf  8.180.800 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der insbesondere infolge der Energiewende-Krise zu erwartenden Haus-
haltslage sollte auch der Kulturbereich seinen Beitrag leisten. Die als erster Umset-
zungsschritt für die nach dem Koalitionsvertrag in dieser Legislaturperiode vorgese-
hene Erhöhung des Kulturhaushalts um 5.000.000 Euro ist angesichts der schwie-
rigen Lage zu hoch und sollte um 2.500.000 Euro halbiert werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 

  



 

 

zum Haushaltsgesetz 2023 
 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 070  Landeszentrale für politische Bildung 
 
Titel 684 22  Beratungsleistungen gegen      
 Rechtsextremismus und Rassismus 
   
  
Absenkung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von 3.001.000 Euro                                  3.001.000 Euro  
um 2.001.000 Euro 
auf 1.000.000 Euro      
 
Begründung: 
Die Mittel zwecks Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus werden aufgeteilt zwischen Beratungsleistungen gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus sowie Beratungsleistungen gegen 
Linksextremismus. Mit der Titelgruppe 60 „Zuschüsse im Rahmen des 
Programms ‚Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit‘“ stehen weitere Mittel zwecks Aufklärungsar-
beiten gegen Rechtsextremismus und Rassismus zur Verfügung. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 070  Landeszentrale für politische Bildung 
 
Titel 684 23  Beratungsleistungen gegen Islamismus 
   
  
Erhöhung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von    250.000 Euro                                  250.000 Euro  
um    750.000 Euro 
auf 1.000.000 Euro      
 
Begründung: 
Mit den erhöhten Mitteln sollen, auch im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben“, Maßnahmen zur Prävention von Islamismus entwi-
ckelt bzw. koordiniert, sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet 
werden. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 070  Landeszentrale für politische Bildung 
 
Titel 684 24  Beratungsleistungen gegen Linksextremismus 
   
  
Anhebung bzw. Begründung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von    0 Euro                                  0 Euro  
um 1.000.000 Euro 
auf 1.000.000 Euro      
 
Begründung: 
Mit den Mitteln sollen Maßnahmen zur Prävention von Linksextremismus 
entwickelt bzw. koordiniert, Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet 
sowie Beratungsleistungen angeboten werden. Die Mittel können in den 
Kreisen und kreisfreien Städten genutzt werden, um die Entwicklung und 
Umsetzung lokaler Handlungskonzepte gegen Linksextremismus zu un-
terstützen. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 

  



 

 

 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2023 
 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 100  Hochschule allgemein    
 
Titelgruppe 73        Förderung der Gleichstellung an Hochschulen 
   
  
Absenkung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von 4.456.500 Euro                                      4.456.500 Euro  
um 4.456.500 Euro 
auf               0 Euro      
 
Begründung: 
Gleichberechtigung ist in Nordrhein-Westfalen gegeben. Eine Gleichstel-
lung widerspricht dem Ideal der Wissenschaftsfreiheit. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 

  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 100   Hochschule Allgemein 
 
Titel 685 56  Zuschüsse an die Hochschule in der  
                                  Trägerschaft des Landes zur Förderung eines  
                                  Diversity-Managements 
   
  
Absenkung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von 210.000 Euro                       210.000 Euro  
um 210.000 Euro 
auf            0 Euro      
 
Begründung: 
Zentrale strategische Aufgabe eines Studiums ist die Vermittlung von In-
halten und Wissen und nicht die Herstellung von Ideologie getriebener „Bil-
dungsgerechtigkeit“ durch ein Diversity-Management.  

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
  



 

 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2023 

 

lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

 AfD Kapitel 06 100  Hochschule allgemein    
 
Titelgruppe 76 Zukunftsfonds 
 
Titel 685 76                Zuschüsse für laufende Zwecke 
   
  
Absenkung des Baransatzes  
 
2023      Ansatz lt. HH 2022 
von 14.575.100 Euro         14.575.100 Euro  
um   5.000.000 Euro 
auf   9.575.100 Euro      
 
Begründung: 
Gleichberechtigung ist in Nordrhein-Westfalen gegeben. Die veranschlag-
ten Mittel für Maßnahmen mit frauenpolitischem Bezug werden deshalb 
eingespart. 

abgelehnt 
 
CDU nein 
SPD nein 
GRÜNE nein 
FDP nein 
AfD ja 

 
 


